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1. Punkt 5 "Übergangs- und Schlussbestimmungen" 

 

Tarifversion 2.2 (Seite 88) 

 

Diese Tarifbestimmungen treten mit 01. April 

2021 in Kraft.  

 

Die Tarife gelten unter den derzeit gegebenen 

steuer- und abgabenrechtlichen Bestimmungen.  

 

Soweit neben dem Tarif des Verkehrsverbund 

Ost-Region (VOR) noch Angebote zum 

Unternehmenstarif zur Anwendung gelangen, 

gelten für diese Angebote die spezifischen 

Tarifbestimmungen des jeweiligen 

Verbundunternehmens.  

 

Vor Fahrtantritt zu entwertende Einzel- und 

Tageskarten die zum bis 30. Juni 2020 geltenden 

Tarif ausgegeben wurden, können noch bis zum 

31.12.2020 für die aufgedruckte Fahrtstrecke 

genutzt werden.  

 

Nach dem Zeitpunkt, an dem die Benutzbarkeit 

von zu entwertenden Einzel- und Tageskarten 

durch Inkrafttreten neuer Fahrpreise zur Gänze 

endet, werden nicht entwertete Einzel- und 

Tageskarten sowie kurzfristige Zeitkarten für die 

Kernzone Wien vom VOR Service Center oder 

den Info- und Ticketstellen bzw. dem 

Kundencenter der Wiener Linien gegen 

Erstattung des Nennwertes bis auf Widerruf 

zurückgenommen. 

 

Tarifversion 2.3 (Seite 87 

 

Diese Tarifbestimmungen treten mit 01. Juli 2021 

in Kraft. 

 

Die Tarife gelten unter den derzeit gegebenen 

steuer- und abgabenrechtlichen Bestimmungen. 

 

Soweit neben dem Tarif des Verkehrsverbund 

Ost-Region (VOR) noch Angebote zum 

Unternehmenstarif zur Anwendung gelangen, 

gelten für diese Angebote die spezifischen 

Tarifbestimmungen des jeweiligen 

Verbundunternehmens. 

 

Vor Fahrtantritt zu entwertende Einzel- und 

Tageskarten die zum bis 30. Juni 2021 geltenden 

Tarif ausgegeben wurden, können noch bis zum 

31.12.2021 für die aufgedruckte Fahrtstrecke 

genutzt werden. 

 

Nach dem Zeitpunkt, an dem die Benutzbarkeit 

von zu entwertenden Einzel- und Tageskarten 

durch Inkrafttreten neuer Fahrpreise zur Gänze 

endet, werden nicht entwertete Einzel- und 

Tageskarten sowie kurzfristige Zeitkarten für die 

Kernzone Wien vom VOR Service Center oder 

den Info- und Ticketstellen bzw. dem 

Kundencenter der Wiener Linien gegen 

Erstattung des Nennwertes bis auf Widerruf 

zurückgenommen. 

 

 

2. Anhang 3: Fahrpreise und Gebühren 

 

Tarifversion 2.2 (Seite 94) 

 

Sonderangebote für das gesamte Verbundgebiet 

des VOR: 

 

Jugendticket   € 19,60 

Top-Jugendticket 2020/21 € 70,- 

 

Tarifversion 2.3 (Seite 93) 

 

Sonderangebote für das gesamte Verbundgebiet 

des VOR: 

 

Jugendticket   € 19,60 

Top-Jugendticket 2020/21 € 70,- 

Top-Jugendticket 2021/22 € 79,- 

 

 

 


